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Einleitung 

Bauprozessen haftet der Ruf an, langwierig und teuer zu sein. Ein Bauprozess sei 
gar „die schlechteste Art, Baukonflikte zu lösen“1. Gleichwohl ziehen die meisten 
Betroffenen den Bauprozess einer alternativen Streitbeilegung vor.2

Die Nachteile, die ein langes und teures Verfahren mit sich bringt, potenzieren 
sich, wenn eine Partei zunächst das Ende des ersten Bauprozesses abwarten muss, 
nur um daraufhin einen zweiten Bauprozess mit ähnlichen Fragestellungen zu be­
ginnen. Genau diese Vorgehensweise ist jedoch die tägliche gerichtliche Praxis 
in Bezug auf den Gesamtschuldnerausgleich im Baurecht.3 Sie wird zu Recht als 
reformbedürftig angesehen.4

Mit der vorliegenden Arbeit werden Wege aufgezeigt, wie der prozessuale Ab­
lauf des Gesamtschuldnerausgleichs im Baurecht grundlegend umgestaltet werden  
kann.

A. Materiell-rechtliche Grundlagen  
der prozessualen Neuregelung

Ausgangspunkt der Untersuchung einer prozessualen Neuregelung des Gesamt­
schuldnerausgleichs ist die materielle Rechtslage.

I. Gesamtschuldverhältnisse am Bau

Will ein Bauherr ein Bauvorhaben realisieren, besteht eine mögliche Vorgehens­
weise darin5, zunächst einen Architekten mit der Planung des Bauwerks zu beauf­
tragen, sodann mit dessen Hilfe die einzelnen Gewerke an Bauunternehmen zu 
vergeben und die Ausführung der Bauarbeiten schließlich wiederum durch den  
Architekten überwachen zu lassen. Die vom Bauherrn jeweils separat beauftragten 
Vertragspartner sind in diesem Fall auf eine Zuarbeit der anderen Baubeteiligten 

	 1	R. Schröder, NZBau 2008, S. 1.
	 2	R. Schröder, NZBau 2008, S. 1.
	 3	Scheffelt, NJW 2018, S. 1510, 1514.
	 4	Kniffka, BauR 2005, S. 274, 291.
	 5	Der Bauherr könnte auch einen Generalunternehmer oder einen Generalübernehmer be­
auftragen. Zu den unterschiedlichen Unternehmereinsatzformen siehe Werner / Pastor, Kap. 5, 
Rn. 1314a ff. 
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angewiesen. Leistet ein Vertragspartner mangelhaft, wirkt sich dies häufig auf den 
Leistungsbereich eines anderen Vertragspartners aus. Da im Werkvertragsrecht den 
Auftragnehmer eine verschuldensunabhängige Erfolgshaftung trifft6, kann auf der 
Baustelle eine Vielzahl von Gesamtschuldverhältnissen7 entstehen. 

Als maßgebliches Beispiel für die vorliegende Untersuchung dient der „Stan­
dardhaftungsfall auf deutschen Baustellen“8: die gesamtschuldnerische Haftung  
zwischen dem bauüberwachenden Architekten und dem ausführenden Bauunter­
nehmen.

1. Rechtsprechung des BGH zur gesamtschuldnerischen  
Haftung des bauüberwachenden Architekten und  

des ausführenden Bauunternehmens

Im Jahr 1965 hat der Große Senat für Zivilsachen am BGH9 eine Grundsatz­
entscheidung zur gesamtschuldnerischen Haftung des bauüberwachenden Archi­
tekten und des ausführenden Bauunternehmens getroffen: Der Architekt und das 
Bauunternehmen müssten trotz ihrer separaten Beauftragung beide gegenüber 
dem Bauherrn Leistungen erbringen, die im Ergebnis auf die „plangerechte und 
fehlerfreie Errichtung des Bauwerks“10 gerichtet seien. Aus der dafür notwendigen 
engen Zusammenarbeit ergebe sich eine „planmäßige rechtliche Zweckgemein­
schaft, wie sie in der bisherigen Rechtsprechung des BGH für die Annahme einer 
Gesamtschuld für notwendig erachtet worden ist“11. Bezogen auf die Primärleis­
tung stehe einer Gesamtschuld jedoch die Verschiedenartigkeit der geschuldeten 
Leistungen aus dem Architektenvertrag einerseits und dem Bauvertrag anderer­
seits entgegen. Die Erfüllung des einen Vertrags bewirke nicht die Erfüllung des 
anderen, weshalb hinsichtlich der Errichtung des Bauwerks eine Gesamtschuld 
nach § 421 BGB ausscheide. 

Entstünden jedoch Mängel am Bauwerk, weil das Bauunternehmen mangelhaft 
gearbeitet hat und der bauüberwachende Architekt12 dies hätte erkennen können 
und müssen, so bestehe in Bezug auf die Sekundärleistung eine rechtliche Zweck­
gemeinschaft, die zu einer Gesamtschuldnerschaft im Sinne des § 421 BGB führe: 
„Der Zweck dieser Gemeinschaft ist es, daß Architekt und Bauunternehmer jeder 
auf seine Art für die Beseitigung desselben Schadens einzustehen haben, den der 

	 6	Knacke, BauR 1985, S. 270; Kniffka, BauR 2005, S. 274.
	 7	Eine Übersicht über die möglichen Gesamtschuldverhältnisse am Bau findet sich bei 
Langen, NZBau 2015, S. 2, 3 ff., 71 ff.
	 8	Langen, NZBau 2015, S. 71, 73.
	 9	BGH NJW 1965, 1175.
	 10	BGH NJW 1965, 1175.
	 11	BGH NJW 1965, 1175.
	 12	Zu Einzelheiten der Pflichtverletzung des Architekten aufgrund mangelhafter Bauüber­
wachung vgl. Werner / Pastor, Kap. 8, Rn. 2011–2029.
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Bauherr dadurch erlitten hat, daß jeder von ihnen seine vertraglich geschuldeten  
Pflichten mangelhaft erfüllt hat. Der Bauherr kann sich nach seinem Belieben an 
den einen oder den anderen halten. Er kann aber die Leistung nur einmal fordern. 
Die Leistung des einen befreit auch den anderen. Derjenige, der geleistet hat, kann 
nach Maßgabe des § 426 BGB von dem anderen Ausgleichung verlangen. In wel­
chem Umfang der andere auszugleichen verpflichtet ist, hängt von den jeweiligen 
Umständen ab. Insbesondere ist nach § 254 BGB zu berücksichtigen, inwieweit 
der Schaden vorwiegend von dem einen oder von dem anderen verursacht worden 
ist“13. Der Annahme einer Gesamtschuld stehe dabei nicht entgegen, dass dem 
Bauunternehmen gegebenenfalls – anders als dem Architekten14 – noch ein Recht 
zur Nachbesserung zustehen könne. Denn der Mangelbeseitigungsanspruch des 
Bauherrn gegen das Bauunternehmen könne in einen Schadensersatzanspruch 
übergehen, weshalb eine Gesamtschuld nach § 421 BGB bejaht werden könne.15

2. Kritik an der Rechtsprechung des BGH und Änderungen  
durch das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts 

Von Stimmen in der Literatur wird dem BGH vorgeworfen, dass es aufgrund sei­
ner „sehr gläubigerfreundlichen Rechtsprechung“16 zu einer „exzessiven Auswei­
tung der Gesamtschuld“17 gekommen sei. Andere Autoren bezeichnen das Urteil 
als „Sündenfall“18 und die Konsequenzen daraus als „Fluch“19 für den Berufsstand 
der Architekten. Denn im Gegensatz zum Bauunternehmen ist der Architekt stan­
desrechtlich20 zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet, die 
ihm im Fall einer Inanspruchnahme durch den Bauherrn aufgrund von Pflichtver­
letzungen aus dem Architektenvertrag beistehen und ihn von begründeten Ansprü­
chen befreien muss. Die Einstandspflicht eines solventen Schuldners führt in der 
Praxis dazu, dass der Bauherr bei einer vermuteten Gesamtschuld zwischen dem 
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